
 

Verlosung Opel KARL (im Wert von 9.500 €) 

Förderverein „Freunde und Förderer des Klinikum 
Westfalen“ 
Im Rahmen der 130-Jahr-Feier des Hellmig-Krankenhauses in Kamen führen wir, der 
Förderverein „Freunde und Förderer des Klinikum Westfalen“ in der Zeit vom 01.09 bis zum 
24.10.2015 ein Gewinnspiel mit der Verlosung eines Autos (Opel KARL) im Wert von 9.500 € 
durch. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer mit den 
nachstehenden Teilnahmebedingungen und der Datenschutzerklärung einverstanden. 

§1 Teilnehmer 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und ihren ständigen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

2. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitglieder des Fördervereins „Freunde und Förderer des 
Klinikum Westfalen“ e.V., Mitarbeiter der Firma Ebbinghaus Automobile GmbH sowie alle Personen, die mit 
der Durchführung des Gewinnspiels beschäftigt sind. 

3. Wir behalten uns das Recht vor, Personen von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen, die den 
Teilnahmevorgang, das System und/oder die Verlosung manipulieren bzw. dieses versuchen und/oder gegen 
die Teilnahmebedingungen verstoßen. Handelt es sich bei dem ausgeschlossenen Teilnehmer um einen 
bereits ausgelosten Gewinner, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden und ein Ersatzgewinner 
ausgelost werden 

§ 2 Teilnahme 

1. Jeder Käufer eine Loses nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Jedes Los zählt als eigenständige Teilnahme 
am Gewinnspiel. Der Käufer kann somit mehrfach an einer Verlosung teilnehmen. 

2. Die Lose werden in den vier Standorten des Klinikum Westfalen (Knappschaftskrankenhaus Dortmund, 
Knappschaftskrankenhaus Lütgendortmund, Klinik am Park Lünen und Hellmig Krankenhaus Kamen), den 
Geschäfts- und Verkaufsstellen der Firma Ebbinghaus und auf dem Betriebsfest des Klinikums Westfalen am 
25.09.2015 zum Preis von 5 Euro je Los verkauft. Auf dem Los muss der Teilnehmer wahrheitsgemäß seinen 
Vornamen, Nachnamen, seine Anschrift und eine E-Mail-Adresse, unter der er erreichbar ist, sowie sein 
Geburtsdatum mitteilen, er kann darüber hinaus optional auch eine Telefonnummer, unter der er erreichbar 
ist mitteilen. Bestimmt der Käufer eines Loses einen Dritten als Lotteriebegünstigten, so bleibt er dennoch 
selbst Teilnehmer in Bezug auf das Gewinnspiel. 

§ 3 Gewinnspielablauf 

1. Das Gewinnspiel läuft vom 01.09.2015 bis zum 24.10.2015.  

1. Die Verlosung findet am 24.10.2015, 17.00 Uhr im Rahmen der Feier zum 130-jähringen Bestehen des 
Hellmig-Krankenhauses in Kamen statt. Nach der Auslosung benachrichtigen wir den Gewinner, sofern er 
nicht persönlich bei der Verlosung anwesend ist, unverzüglich per Einwurfeinschreiben und informieren ihn 
über die Abwicklung der Auslieferung des Gewinns. 

2. Der Gewinner hat die Annahme des Gewinns uns gegenüber innerhalb eines Monats ab Zustellung der 
Gewinnbenachrichtigung zu erklären, ansonsten verfällt der Gewinn. 

3. Verfällt der Gewinn, wird ein Ersatzgewinner ausgelost. 
4. Eine Barauszahlung des Gewinnwertes bzw. ein Umtausch des Gewinns ist ausgeschlossen. 

Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden. 



5. Der in den Medien gegebenenfalls bildlich oder mündlich präsentierte Opel KARL ist nicht zwingend mit dem 
zu gewinnenden Fahrzeug identisch. Abweichungen insbesondere im Modell, Farbe und Ausstattung u.ä. 
sind möglich. 

§ 5 Gewinnabwicklung; Kosten 

1. Kosten, die im Rahmen der Teilnahme am Gewinnspiel anfallen können, wie Internetkosten, Porto, Kosten 
für die An- und Abreise, Kosten für die Inanspruchnahme des Gewinns sowie sonstige Zusatzleistungen, die 
über die beschriebenen Leistungen hinausgehen, sind, soweit im Zusammenhang mit dem konkreten 
Gewinn nicht ausdrücklich etwas anderes ausgelobt wurde, nicht im Gewinn enthalten und vom Teilnehmer 
zu tragen. Insbesondere trägt der Gewinner die Kosten, welche durch die Zulassung und Abholung des Kfz 
verursacht werden, sowie alle weiteren Folgekosten (Versicherung, Steuern, Kraftstoff, Reparaturen etc.). 

2. Der Gewinner wird über den Ablauf über den für die Aushändigung zuständigen Kfz-Händler informiert. 
Soweit der Gewinner keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, ist er verpflichtet, dafür zu sorgen, bei der 
Abholung des Kfz von einer Person begleitet zu werden, die eine gültige Fahrerlaubnis besitzt. 

§6 Datenschutz 

1. Wir speichern die gemäß § 2 Abs. 2 erhobenen Daten für die Dauer des Gewinnspiels und nur zum Zwecke 
der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im 
Gewinnfalle zur Abwicklung der Auslieferung des Gewinns. Ohne ausdrückliche Einwilligung des Teilnehmers 
werden die Daten nicht für andere Zwecke verwendet. 

2. Es steht jedem Teilnehmer frei, der Speicherung und Verwendung seiner Daten zu widersprechen und somit 
von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten.  

3. Wir gewähren im Rahmen dieses Gewinnspiels den größtmöglichen datenschutzrechtlichen Standard und 
beachten alle diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

§7 Haftung 

Bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, d.h. einer Verpflichtung, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. 
Diese Einschränkung gilt weder bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit noch in 
Fällen zwingender gesetzlicher Haftung. 

§ 8 Vorzeitige Beendigung 

Wir behalten uns das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise 
abzubrechen oder vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf zu verändern, sofern es aus technischen (z.B. 
Computervirus, Manipulationen von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen oder aus Gründen 
höherer Gewalt nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels zu gewährleisten. Den 
Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche gegen uns zu. 

§9 Sonstiges 

1. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die 
Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. Wir behalten uns vor, jederzeit die 
Teilnahmebedingungen zu ändern. 

2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
3. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
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